
 

  

S 9 AL 156/98

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Sachsen
Sozialgericht Sächsisches Landessozialgericht
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 3
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 9 AL 156/98
Datum 21.04.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 AL 125/99
Datum 18.10.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 21. April 1999 wird
zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die HÃ¶he der Arbeitslosenhilfe (Alhi).

Die am â�¦ geborene, ledige KlÃ¤gerin hat nach Ausbildungen zum Stukkateur und
zur Krankenschwester die Qualifikation als HandelsÃ¶konom erworben. Sie bezog
nach langjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit als Fachgebietsleiterin Materialwirtschaft (1982-1990)
vom 01. Dezember 1990 bis 07. August 1991 Arbeitslosengeld (Alg). Sie arbeitete
danach im Rahmen einer ABM als Mitarbeiterin Wohngeld (01. August 1991 â�� 31.
Januar 1992) und bezog im Anschluss daran erneut Alg. Vom 04. Januar 1993 bis 28.
Januar 1994 nahm sie an einem Anpassungslehrgang "kaufm. Fachkraft fÃ¼r
GrundstÃ¼cks- und Wohnungswirtschaft" teil und bezog wÃ¤hrenddessen
Unterhaltsgeld (Uhg). Danach gewÃ¤hrte die Beklagte der KlÃ¤gerin weiterhin Alg
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vom 29. Januar 1994 bis 30. November 1994 und nach einer BeschÃ¤ftigung als
BÃ¼roleiterin (01. Dezember 1994 â�� 30. April 1995) nochmals vom 04. April 1995
bis zur ErschÃ¶pfung des Anspruchs am 26. August 1995, zuletzt in HÃ¶he von
357,00 DM wÃ¶chentlich nach einem Bemessungsentgelt (BE) von 1.020,00 DM und
der der Lohnsteuerklasse I entsprechenden Leistungsgruppe A 0
(Ã�nderungsbescheid vom 07. August 1995).

Die Beklagte bewilligte ihr ab 28. August 1995 Alhi in HÃ¶he von 237,60 DM
wÃ¶chentlich nach einem BE von 710,00 DM und der Leistungsgruppe A 0
(Bewilligungsbescheid vom 30. August 1995, Ã�nderungsbescheide vom 04. Janaur
1996 und 03. Juli 1996).

Dagegen legte die KlÃ¤gerin am 12. September 1995 Widerspruch ein. Die Beklagte
habe das der Alhi zugrunde liegende BE unzutreffend berechnet. Die Bemessung sei
entsprechend dem VergÃ¼tungstarifvertrag der Wohnungswirtschaft vom 26. Juni
1995, Gehaltsgruppe V, vorzunehmen.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 24. November
1995 zurÃ¼ck. Die Entscheidung zur HÃ¶he des BE beruhe auf Â§ 136 Abs. 2b
i.V.m. Â§ 112 Abs. 7 AFG. Die Einstufung sei fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung als Kauffrau
GrundstÃ¼cks- und Wohnungswirtschaft nach Gehaltsgruppe III, 1.
BeschÃ¤ftigungsjahr (3.080,00 DM), erfolgt. Die KlÃ¤gerin habe einen
Anpassungslehrgang GrundstÃ¼cks- und Wohnungswirtschaft absolviert und
verfÃ¼ge Ã¼ber keine praktischen Erfahrungen in dieser TÃ¤tigkeit.

Die dagegen am 13. Dezember 1995 erhobene Klage hat das Sozialgericht Leipzig
mit Urteil vom 10. Januar 1997 (S 1 AL 831/95) abgewiesen. Die KlÃ¤gerin legte
dagegen kein Rechtsmittel ein.

Die Beklagte bewilligte der KlÃ¤gerin ab 28. August 1996 weiterhin Alhi in HÃ¶he
von 237,00 DM wÃ¶chentlich nach einem BE von 710,00 DM und der
Leistungsgruppe A O (Bewilligungsbescheid vom 21. August 1996,
Ã�nderungsbescheide vom 25. September 1996 und 27. September 1996).

FÃ¼r den nachfolgenden Bewilligungsabschnitt bewilligte die Beklagte der
KlÃ¤gerin ab 28. August 1997 Alhi in HÃ¶he von 237,60 DM, ab 01. Januar 1998 in
HÃ¶he von 238,84 DM wÃ¶chentlich nach einem BE von 710,00 DM und der
Leistungsgruppe A O (Bewilligungsbescheid vom 19. August 1997,
Ã�nderungsbescheide vom 02. Dezember 1997, 08. Januar 1998, 20. Januar 1998).

Die Leistungsakten der Beklagten enthalten keine WidersprÃ¼che gegen den
Bewilligungsbescheid vom 19. August 1997 und Ã�nderungsbescheid vom 02.
Dezember 1997.

Gegen den Ã�nderungsbescheid vom 20. Januar 1998 legte die KlÃ¤gerin am 03.
Februar 1998 Widerspruch ein und wendet sich gegen die HÃ¶he der Alhi. Wenn bei
Berechnung der Leistung die neue Lohnsteuertabelle 1998 berÃ¼cksichtigt werde,
mÃ¼sse auch der neue Tariflohn BerÃ¼cksichtigung finden.
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Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 18. Februar
1998 zurÃ¼ck. Die HÃ¶he des BE sei ab 01. Januar 1998 nicht zu verÃ¤ndern. Nach 
Â§ 426 SGB III seien fÃ¼r die Berechnung des BE die Vorschriften des AFG weiterhin
anwendbar. Dem AFG sei eine Anlehnung des BE an TarifvertrÃ¤ge nur bis 31.
MÃ¤rz 1996 vorgesehen gewesen. Eine neue Eingruppierung nach dem Tarifvertrag
Bau-Steine-Erden sei deshalb nicht mÃ¶glich.

Die KlÃ¤gerin hat dagegen am 17. MÃ¤rz 1998 Klage beim Sozialgericht Leipzig
erhoben. Sie habe Alhi bereits im Anschluss an das Alg und damit ab 28. August
1995 bezogen. Die Vorschriften des AFG seien deshalb in der Fassung bis zum 01.
April 1996 anzuwenden. Das BE mÃ¼sse entsprechend der Alg-Berechnung
zugrunde gelegt werden.

Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin fÃ¼r den Bewilligungszeitraum ab 28. August 1998
Alhi in HÃ¶he von 236,74 DM, ab 01. Januar 1999 in HÃ¶he von 239,33 DM, ab 01.
Juli 1999 in HÃ¶he von 237,16 DM ausgehend von einem BE von 700,00 DM, ab 01.
Juli 1999 in HÃ¶he von 690,00 DM bewilligt (Bewilligungsbescheid vom 10. Juli
1998, Ã�nderungsbescheide vom 08. Januar 1999 und 27. Juli 1999).

Gegen den Bewilligungsbescheid vom 10. Juli 1998 hat die KlÃ¤gerin am 27. Juli
1998 Widerspruch eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung bezieht sie sich auf die bisherigen
WidersprÃ¼che gegen die HÃ¶he der Alhi.

Die Beklagte hat den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 12. Oktober 1998
zurÃ¼ckgewiesen. Der Anspruch auf Alhi sei am 28. August 1995 entstanden. Die
HÃ¶he des BE sei gem. Â§ 136 Abs. 2 AFG zutreffend auf 710,00 DM wÃ¶chentlich
festgesetzt worden. Dies habe das Sozialgericht Leipzig mit Urteil vom 10. Januar
1997 festgestellt. Bei der Fortzahlung der Alhi sei Ã¼ber die HÃ¶he des BE nicht
neu zu entscheiden. Bei der Anpassung zum 01. Juli 1998 habe sich eine Absenkung
des BE von 710,00 DM auf 700,00 DM ergeben ( Â§ 201 SGB III), die erst mit der
Bewilligung ab 28. August 1998 umgesetzt worden sei.

Die KlÃ¤gerin hat dagegen am 09. November 1998 Klage beim Sozialgericht Leipzig
erhoben und begehrt die Bewilligung von Alhi ab 28. August 1995 nach einem BE
entsprechend der BeschÃ¤ftigung als BÃ¼roleiterin. Das Sozialgericht habe mit
Urteil vom 10. Januar 1997 eine AbÃ¤nderung des BE entsprechend der
Gehaltsgruppe V des Tarifvertrages der Wohnungswirtschaft verneint. Ihre
beruflichen Qualifikationen habe das Sozialgericht dabei nicht hinreichend
berÃ¼cksichtigt. Als BÃ¼roleiterin habe sie 3.900,00 DM verdient. Dieser Betrag sei
zumindest als BE anzusetzen.

Das Sozialgericht hat die Klagen mit Beschluss vom 21. April 1999 verbunden.

Mit Urteil vom 21. April 1999 hat das Sozialgericht die Klagen abgewiesen. Mit
rechtskrÃ¤ftigem Urteil vom 10. Januar 1997 sei bereits festgestellt worden, dass
die Beklagte das BE ab 30. August 1995 zutreffend in HÃ¶he von 710,00 DM
festgesetzt habe. Die Klage sei daher unzulÃ¤ssig, soweit der Zeitraum vom 28.
August 1995 bis 31. Dezember 1997 betroffen sei. Die Beklagte habe
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darÃ¼berhinaus ab 01. Januar 1998 das BE zutreffend festgestellt. Auf die
AusfÃ¼hrungen in den Widerspruchsbescheiden werde Bezug genommen. Ein
Anspruch auf Nachzahlung von Alhi bestehe daher nicht.

Gegen das der ProzessbevollmÃ¤chtigten am 23. Juli 1999 zugestellt Urteil hat
diese am 18. August 1999 Berufung beim SÃ¤chsischen Landessozialgericht
eingelegt.

Das Sozialgericht habe mit Urteil vom 10. Januar 1997 nicht Ã¼ber den Hilfsantrag,
mit dem hÃ¶here Alhi unter BerÃ¼cksichtigung eines BE entsprechend der Alg-
Bewilligung und Dynamisierung begehrt werde, entschieden. Das BE mÃ¼sse
entsprechend der Qualifikation der KlÃ¤gerin dem TÃ¤tigkeitsfeld eines
Betriebswirtschafters entsprechen. AuÃ�erdem habe sie gegen sÃ¤mtliche
Bescheide Widerspruch eingelegt und folglich auch gegen den Bewilligungsbescheid
vom 19. August 1997 und gegen den Ã�nderungsbescheid vom 02. Dezember 1997.
Zum Nachweis legt sie ein Widerspruchsschreiben vom 08. Dezember 1997 gegen
den Ã�nderungsbescheid vom 02. Dezember 1997 vor.

Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin fÃ¼r den Bewilligungszeitraum ab 28. August 1999
Alhi in HÃ¶he von 237,16 DM nach einem BE von 690,00 DM und der
Leistungsgruppe A gewÃ¤hrt (Bewilligungsbescheide vom 25. August 1999, 26.
Oktober 1999). Den dagegen am 15. Dezember 1999 eingelegten Widerspruch hat
die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 11. Januar 2000 zurÃ¼ckgewiesen. Die
KlÃ¤gerin hat die dagegen erhobene Klage am 30. Mai 2001 zurÃ¼ckgenommen.

Die KlÃ¤gerin hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 18.10.2001 das
Klagebegehren auf die Bewilligung der Leistung fÃ¼r die Zeit ab 28. August 1997
beschrÃ¤nkt. AuÃ�erdem haben die Beteiligten Ã¼bereinstimmend erklÃ¤rt, daÃ�
PrÃ¼fungsgegenstand nur die bis 20.01.1998 erlassenen Bescheide in der Fassung
des Widerspruchsbescheides vom 18.02.1998 sein sollen.

DarÃ¼berhinaus hat die Beklagte erklÃ¤rt, daÃ� die Arbeitslosenhilfe der KlÃ¤gerin
im Falle einer hÃ¶chstrichterlichen Entscheidung, daÃ� das Einmalzahlungsgesetz
auch fÃ¼r ArbeitslosenhilfeansprÃ¼che gilt, rÃ¼ckwirkend fÃ¼r die Zeit ab
28.08.1997 entsprechend nachberechnet und nachbewilligt wird.

Die KlÃ¤gerin beantragt nunmehr,

das Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 21. April 1999 aufzuheben sowie die
Beklagte unter Ã�nderung des Bescheides vom 19. August 1997, der
Ã�nderungsbescheide vom 02.12.1997, vom 08.01.1998 und vom 20.01.1998,
letzterer in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.02.198, zu verpflichten, ihr
hÃ¶here Arbeitslosenhilfe ab dem 28.08.1997 nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.
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Das Sozialgericht habe in dem angefochtenen Urteil zutreffend erkannt, dass eine
nochmalige Ã�berprÃ¼fung des mit Wirkung ab 28. August 1995 ermittelten BE
unzulÃ¤ssig sei. Eine unanfechtbare Entscheidung liege insoweit vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrages der Parteien wird auf die
gewechselten SchriftsÃ¤tze Bezug genommen.

Die Verwaltungsakte der Beklagten (Stamm-Nr â�¦) und die Gerichtsakten beider
VerfahrenszÃ¼ge haben vorgelegen und waren Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung, Beratung und Entscheidung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist die HÃ¶he der mit Bewilligungsbescheid
vom 19. August 1997 und Ã�nderungsbescheiden vom 02. Dezember 1997, 08.
Januar 1998 und 20. Januar 1998, letzterer in Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 18. Februar 1998 bewilligten Alhi fÃ¼r den Bewilligungsabschnitt ab 28.
August 1997. Die KlÃ¤gerin hat das Klagebegehren ausdrÃ¼cklich auf die
Bewilligung der Leistung ab diesem Zeitpunkt beschrÃ¤nkt. Damit hat sie die Klage
bezÃ¼glich des Zeitraumes vom 28. August 1995 bis 27. August 1997
zurÃ¼ckgenommen. Der PrÃ¼fungsgegenstand umfaÃ�t auch nicht die Bewilligung
der nachfolgenden Bewilligungsabschnitte. Denn die KlÃ¤gerin verfolgt ihr
Begehren insoweit im Berufungsverfahren nicht weiter.

Die Berufung ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die Klage zu
Recht abgewiesen.

Soweit die KlÃ¤gerin hÃ¶here Alhi unter AbÃ¤nderung des Bewilligungsbescheides
vom 19. August 1997 und der Ã�nderungsbescheides vom 02. Dezember 1997 und
08. Januar 1998 begehrt ist ihre Klage bereits unzulÃ¤ssig.

Zumindest der Bewilligungsbescheid vom 19. August 1997 und der
Ã�nderungsbescheid vom 08. Januar 1998 sind bestandskrÃ¤ftig geworden. Die
KlÃ¤gerin hat entgegen ihrem Vortrag gegen diese Bescheide keinen Widerspruch
eingelegt. Die Leistungsakte der Beklagten enthÃ¤lt weder entsprechende
Widerspruchsschreiben noch einen Hinweis auf derartige WidersprÃ¼che. Auch die
KlÃ¤gerin konnte entsprechende Widerspruchsschreiben nicht vorlegen. Diese
Bescheide sind fÃ¼r die Beteiligten damit gem. Â§ 77 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
bindend geworden.

Gegen den Ã�nderungsbescheid vom 02. Dezember 1997 hat die KlÃ¤gerin nach
Aktenlage auch keinen Widerspruch eingelegt. Sie hat aber in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 18. Oktober 2001 ein entsprechendes Widerspruchsschreiben
vorgelegt. Der Senat kann es dahingestellt sein lassen, ob damit ein form- und
fristgerechter Widerspruch nachgewiesen ist. Jedemnrfalls wurde ein Vorverfahren
nciht durchgefÃ¼hrt. Es fehlt an einem Widerspruchsbescheid oder
Abhilfebescheid. Die DurchfÃ¼hrung des Vorverfahrens ist mit abschlieÃ�ender
Entscheidung der Verwaltung ist aber aber eine von Amts wegen zu prÃ¼fende
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ProzeÃ�voraussetzung (vgl. BSGE 4, 426, (427), BSG SozR 1500 Â§ 78 Nr. 8), die
hier nicht vorliegt.

Im Ã¼brigen ist die Klage unbegrÃ¼ndet.

Der Ã�nderungsbescheid vom 20. Januar 1998 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 28. Februar 1998 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die
KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Die Beklagte hat mit dem Ã�nderungsbescheid
lediglich eine zutreffende Anpassung an die Leistungsentgeltverordnung 1998
vorgenommen.

Auch sogenannte Anpassungsbescheide, mit denen laufende Geldleistungen an die
durch die jeweilige Leistungsentgeltverordnung vorgegebenen SÃ¤tze angepaÃ�t
werden, enthalten verbindliche Regelungen und sind Verwaltungsakte (vgl. zur
Rentenanpassung: BSG, Urteil vom 02. MÃ¤rz 1983, Az.: 9 a RV 32/82). Soweit darin
aber VerfÃ¼gungssÃ¤tze frÃ¼herer Verwaltungsentscheidungen wiederholt
werden, treffen sie diesbezÃ¼glich keine erneute Regelung. Dementsprechend hat
die Beklagte lediglich ab 01. Januar 1998 die Anpassung an die
Leistungsentgeltverordnung 1998 geregelt. Bei einem Bemessungsentgelt von 710,-
DM ergibt sich ein wÃ¶chentliches Leistungsentgelt von 450,70 DM und ein
wÃ¶chentliches Leistungssatz (53%) von 238,87 DM. Das Bemessungsentgelt hat
die Beklagte mit dem Ã�nderungsbescheid vom 20. Januar 1998 nicht geÃ¤ndert.
Dies ergibt sich bereits aus dem bindenden Bewilligungsbescheid vom 17. August
1997.

DarÃ¼berhinaus hat die Beklagte entgegen der Ansicht der KlÃ¤gerin das
Bemessungsentgelt zutreffend berechnet. Eine Ã�nderung war auch ab 01. Januar
1998 nicht vorzunehmen. Â§ 427 Abs.5 SGB III enthÃ¤lt eine Ã�bergangsregelung
zum Bemessungsentgelt. Dort heiÃ�t es: "Ist ein Anspruch auf Alg vor dem 01.
Januar 1998 entstanden, ist das Bemessungsentgelt nur dann neu festzusetzen,
wenn die Festsetzung aufgrund eines Sachverhalts erforderlich ist, der nach dem
31. Dezember 1997 eingetreten ist." Neuer Sachverhalt in diesem Sinne ist aber nur
ein solcher, der unmittelbare Auswirkungen auf das Bemessungsentgelt hat, etwa
wenn wegen einer EinschrÃ¤nkung des LeistungsvermÃ¶gens das
Bemessungsentgelt fÃ¼r die Zeit der LeistungsbeschrÃ¤nkung gem. Â§ 133 Abs.3
S.1 SGB III zu mindern ist (vgl. BSG, Urt. vom 04. November 1999, Az.: B 7 AL 76/98
R). Derartige Ã�nderungen liegen hier nicht vor. Es bleibt deshalb bei dem
Bemessungsentgelt, das die Beklagte gem. Â§Â§ 136 Abs.2 b, 112 Abs.7 AFG
festgesetzt hat, nÃ¤mlich 710,- DM.

Das Bemessungsentgelt ist nach Ansicht des Senates auch nicht aufgrund des
Einmalzahlungsgesetzes neu festzusetzen. Denn dafÃ¼r gibt es weder eine
Rechtsgrundlage noch wurde der Gesetzgeber mit Beschluss des BVerfG vom 11.
Januar 1995 verpflichtet, die Alhi-LeistungsfÃ¤lle bei der Regelung der
Einmalzahlungen zu berÃ¼cksichtigen. Da das Bemessungsentgelt vorliegend nur
nach dem erzielbaren und nicht nach dem erzielten Arbeitsentgelt bemessen
wurde, erscheint dies auch unter Ã�quivalenzgesichtspunkten nicht angebracht.
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DarÃ¼berhinaus hat sich die Beklagte zur Nachberechnung und -bewilligung der
Alhi verpflichtet, wenn das Einmalzahlungsgesetz nach hÃ¶chstrichterlicher
Rechtsprechung auch auf Alhi-Bezugszeiten Anwendung findet.

Nach alldem war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor, Â§ 160 Abs.2 Nr. 1, 2 SGG.

Erstellt am: 07.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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